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87 der Beilagen zu denStenographischenProtokollen des Nationa:Irates XV~GP 

1979 1005 

. I '.' .' 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
zwischen der Republik österreich und der 
Sozialistischen Republik Rumänien über die 

Gleichwertigkeit der Reifezeugniye 

Unter Bezugnahme auf das Abkomm~n über 
kulturelle Zusammenarbeit zwischen der Riepublik 
Österreich und der Sozialistischen Riepublik 
Rumänien, vom Wunsche geleitet, die :Zusam
menarbeit zwischen den beiden Staaten duf dem 
Gebiet der Wissenschaft und des Bildungkwesens 
zu entwickeln und der Jugend beider Staaten 
freien Zugang zu den geistigen Gütern der 
beiden Staaten zu gewähren, haben die Riepublik 
Österreich und die Sozialistische Republik! Rumä
nien folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

1. Jeder der beiden Vertragsstaaten erkennt 
für die Zulassung zu den in seinem Gebiet 
gelegenen Universitäten die Gleichwertigkeit 
der im Gebiet des anderen Vertragsstaates aus
gestellten Zeugnisse (Diplome) an, dere~ Besitz 
für den Inhaber die Voraussetzung für die 
Zulassung zu den entsprechenden Anstalten des 
Landes, in dem diese Zeugnisse au~gestellt 
wurden, bildet. I 

2. In den beiden Vertragsstaaten . sind I für die 
Zulassung zu den einzelnen Studienriclttungen 
beziehungsweise Fachrichtungen der l1niversi
täten die Vorschriften jenes Vertrags staates 
anzuwenden, in dem diese Zulassung beantragt 
wird.. ".. . I, 

• < :'." ,. J ., 

3 .. Die Zulassung' zu den einzelnen 'Yniversi-
tät~n erfolgt nach, Maßg~be der. verfu

l
' gbaren 

Plätze., .. ' 

. ': A~ikel 2 . .... .. "1 .... 

. Die Vertrags staaten werden einander innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttietendieses Abk6mmens 

, I 

CONVENTIE 
intre Republica Austria I}i Republica 
Socialistä Romänia, privind. echivalarea 

diplomelor de bacalau~eat 

A vind in vedere Acordul de colaborare 
culturala lntre Republica Austria §i Republica 
Socialista Romania, cälauzite de dorinta de a 
dezvolta colaborarea .-.lntre cele doua state, in 
domeniile §tiintei §i invatamintului §i de a facilita 
tineretului accesul liber -Ja bunurile spirituale 
ale celo! doua state, Republica Austria §i Republka 
Socialista Romania au convenit asupra . urmatoa~ 
relor: 

Articolul 1: 
1. Fiecare din cele douastate contractante 

recunoa§te, in vedereaadriüterüln institu!iile 
de invatamint superiqr, . echivalarea diplomdor 
(certificatelor) de bacalaureat eli~erate pe teritorlul 
celuilalt stat, diplome (certiflcate) care dau 
dreptul posesorilor la adrniterea in invata.mintul 
superior in tara in care se elibereaza aceste acte. 

2. In vederea admlterii l~ profileie,. de studiu 
§i specializarile din ,invatamintul.superior,in 
cele doua state contractante se vor, apliql regle~ 
mentarile in v~goare din sta~ul respectiv. 

3.4dmiiereain in~tamintul stlPerior se va 
face in limit::i lOcurilor disponiqile. 
.' '. . , . .,. ,,",,' , 

Articolul 2 

Statele tontractantese vor informa in scris~ 
in timp deun an de.la 'intrarea In ,vigoare.a 
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::iclitiftlicneMitteilu1).g ober die .zur: Durch-.acestd·Conventii, aupra masutilqr fuate privind 
führung der . Bestimmungen des vorstehendeh dispozitiile itrticölului precedent. 
Artikels getroffenen Maßnahmen zukommen 
lassen. 

Artikel 3 

In diesem Abkommen bedeutet: 

Articolul 3 

In prezenta Conventie, continutul termenilor 
este urmatorul: 

. 1. der Ausdruck " Zeugnis (Diplom)" alle, 1. Prin "diploma" ("certificat") se inteleg 
Zeugnisse, Bescheinigungen oder sonstige Ur- toate actele de studii care dau dreptul titularului 
kunden, die dem Inhaber beziehungsweise dem la admiterea in institutiile de invatamint superior 
Beteiligten das Recht verleihen, seine Zulassung din statul emitent. 
zu einer Universität, in dem dieses Zeugnis 
(Diplom) ausgestellt wurde, zu verlangen; 

2. der Ausdru<::k, ,;O,niyersitäten": 

:-,.1 

. -a)die Universitäten, 

b) die Insütate, denen von dem Vertrags staat, 
. in dessen Gebiet sie gelegen sind, Hoch
schulcharakterzuerkanht wird. 

Artikel 4· 
" 

. Für die Beratu,ng, aller- Fragen, die sich aus 
diesem ftbkomf)1en e,rgel:l(:n, und.sonstigerFragen 
der. Gleich:wertig~ei.ten im Universitäts bereich, 
wird eine Ständige Expertenkommission einge
setzt, die aus je drei von jedem der beiden Ver
tragsstaaten zu ernennenden Mitgliedern besteht. 
Die Liste der Mitglieder wird dem anderen 
Vertragsstaat aufdiplomati~chem Wege über
übermittelt werder1. '.' f. ". ';', : 

' .. Die Stän'dige': Eip~rtenkomrnission wird auf 
W:ilhsch '~ines derYerttagsstaaten,jedoch minde
stens' einmal Tährl~ch,"zh einer Sitzung zusammen
t're,teiJ.. Dei' Tagungs'oft wird jeweils vereinbart 
wer!;len.·· .". . 

Artikel 5 

1. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation 
llrid tritt a:mersteniT~g des dritten Monats in 
Kraft,der':auf den'" Monat folgt," in' dem" der 
.A:ustausdl der .... Ratifikati6nsurkrinden, der in 
Wien stattfinden wird; vorgenommen würde. 

2. Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte 
Da"!-er geschlossen. Es J~.,ann jederzeit :y:o,l1.einem 
der VertragsstaatyrischHftlicl1.au:f, 'diplü;t?atischern 
Wege gekündigt' werden. Die Kündigurig' tritt 
ein Jahr nach Einlangen der Notifikation beim 
anderen Vertrags staat in Kraft. 

Zu Urkund d~ss~~'" hab"en die gefertigten 
BevollmächigtC:m' das vorliegerrde<Abkomnien 
unterzeichnet und'mi t' Siegel. versehen. '." ;. ' . 

2. Prin institutii de invatamint superior se 
inteleg: 

a) universitati, 

b) institutii care au . caracter . de invatamint 
superior acordat de statul contractant pe 
al cirui teritoriu se aHa. 

Articolul 4 

Pentru discutarea §i propunerea de recomandari 
in toate problemele ce rezultli din prezenta 
Conventie, precum §i a altor probleme privind 
echivalarea in domeniul invatamintului superior, 
se constituie 0 comisie permanenta de experti, 
formata din eite 3 membri din fiecare stat contrac
tant. Lista membrilor Comisiei va fi transmisa 
celuilalt stat contractant pe cale diplomatici. 

Comisia permanenta de experti se va intiuni, 
la cererea unuia dintre statele contractante, 
cel putin Q . data pe an. Asupra locului intili:tirii 
se va conveni ulterior. 

Articolul 5 

1. Aceasta Conventie necesita ratificarea §i 
intra in vigoare in prima zi a celer de a treia 
luni, de la schimbul instrumentelor de ratificare 
care va avea 10(; la Viena. . 

2. Aceasta Conventie se tncheie pe 0 duraNl 
~~F!l}it~ta .. E~ p()at9 .• ß .,oricil1d .. denuntata tn 
s~ris.; ·.)<::caledipl()mäti~~, ~e catre.?!ltil din 
st'ateIecoiitracfante. Deriiintareä intra in vigoai;<:: 
dupa un an de la primirea notifidrii decatre 
celalalt stat contractant. 

Pentru confirm~rea c~lor de mai sus, 
iinputernicitii . au ' semnataceasta:'Cön-ventie §i 
aup-revazut"o cu.sigilii. '. .. 
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'Geschehertzu Bukarest; am 11. November 1978, SemnatiiaBucure~ti'ladataede 11 noiembrie 
in zwei Urschriften in deutscher und rumänischer 1978 irr,doua:' exemplateorigmale; ln limba 
Sprache, wobeibeide Texte:-ingleicher Weise' germanä §i romanä;'ambele:'texte.avind,aceea§i 
authentisch ,sind. valoare.' , 

Für die Republik Österreich: 

Willibald. P AHR 

Für die Sozialistische Republik Rtimänien: 
:Suzana G.AriEA ' . 

Pellttll Rep1,lblica 4ustria~' 

Willibald'PAH~ , 

Pentru RepublicaSocialista, Romania: 

. Suzäha GADEA' 

, .. ; . ,,~ , . 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Sozialistischen Republik Rumänien 
über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse 
hat gesetzändernden, jedoch nicht politischen 
Charakter. Es bedarf daher der Genehmigung 
durch den Nationalrat gemäß Art. 50 Abs. 1 
Bundes-Verfassungs gesetz. Keine seiner Bestim
mungen ist verfassungsändernd. Das Abkommen 
ist der unmittelbaren Anwendung im inner
staatlichen Rechtsbereich zugänglich, sodaß ein 
Beschluß des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 
Bundes-Verfassungs gesetz nicht erforderlich ist. 

Das Abkommen entspricht sowohl dem Text 
als auch dem Inhalt nach im wesentlichen der 
von Österreich ratifizierten Europäischen Kon
vention über die Gleichwertigkeit der Reife
zeugnisse, BGBl. Nr. 44/1957. Weiters ent
spricht dieses Abkommen sowohl dem Text 
als auch dem Inhalt nach im wesentlichen fol
genden von Österreich abgeschlossenen Ab
kommen über die Gleichwertigkeit der Reife
zeugnisse: mit Bulgarien, BGBl. Nr. 148/1976; 
Finnland BGBl. Nr. 3/1969; Jugoslawien BGBl. 
Nr. 479/1976; Fürstentum Liechtenstein, BGBl. 
Nr. 434/1977. 

Die Inhaber eines rumänischen Reifezeugnisses 
werden insgesamt gemäß diesem Abkommen 
so behandelt, wie die Inhaber von Reifezeug
nissen der Signatarstaaten der Europäischen 
Konvention, das sind Belgien, Bundesrepublik 
Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechen
land, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Schweden, Spanien, Türkei, Vereinigtes König
reich von Großbritannien' und Nordirland, 
Zypern, und Inhaber von Reifezeugnissen von 
Bulgarien, Finnland, Fürstentum Liechtenstein. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Der zweite Absatz stellt klar, daß zwischen 
der allgemeinen Zulassung auf Grund des 
Reifezeugnisses und den besonderen fachlichen 
Zulassungs bedingungen zu einzelnen Studien
richtungen zu unterscheiden ist, wobei die zu. 
fordernden besonderen Voraussetzungen vom 
Typ des Reifezeugnisses abhängen. Daraus folgt, 
daß die Reifezeugnisse gemäß diesem Abkommen 
grundsätzlich den österreichischen Reifezeug
nissen für die Immatrikulation gleichwertig 
sind, daß aber die Inhaber Zusatz- oder Ergän
zungsprüfungen gemäß der Hochschulberechti
gungsordnung ablegen müssen, wenn die In
haber der entsprechenden Type des inländischen 
Reifezeugnisses solche Nachweise erbringen müs
sen. Diese Bestimmung des Abkommens bedeutet 
auch die Anwendung des § 7 Abs. 9 des All
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr~ 
177/1966, wonach der Inhaber eines Reifezeug
nisses die deutsche Sprache in einem ausrei
chenden Maße beherrschen muß. 

Auf Grund des 3. Absatzes erfolgt die Zu
lassung der Inhaber eines rumänischen Reife
zeugnisses an die Universitäten in Österreich 
nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. Diese 
Vorschrift entspricht sowohl dem § 7 Abs. 6 
des Allgemeinen Hochschul~Studiengesetzes, 
BGBl. Nr. 177/1966, als auch der Europäischen 
Konvention und allen anderen Abkommen über 
die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse, die 
Österreich abgeschlossen hat (mit Ausnahme 
Luxemburg und Fürstentum Liechtenstein.) 

Zu Artikel 3: 

Die Legaldefinitionen folgen den Definitionen 
der Europäischen Konvention über die Gleich-
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wertigkeit der Reifezeugnisse und. den anderen 
Abkommen über die Gleichwertigkeit der Reife~ 
zeugnisse,.· die. Österreich abgeschlossen hat. In 
diesem Zusammenhang ist' darauf hinzuweisen, 
daß ein österreichisches Reifezeugnis gesamt
staatliche Wirkung hat: und berechtigt, zu allen 
Studien in Österreich zugelassen zu werden. 
Das bedeutet, daß ein rumänisches Reifezeugnis 
nur dann.unter die Bestimn;lUng des Abkommens 
fällt, wenn es ebenf.allsge~amtstaatliche Wirkung 
hat. . . 

jene' Institutionen gegenüber. Österreich Hoch
schulcharakter besitzen, die diesen ös.terreichi
sehen Universitäten und Hochschulen in der 
AufgabensteIlung und in der Studiengestaltung 
einschließlich der Studienabschlüsse entsprechen. 

Zu Artikel 4: 
Die Ständige Expertenkommission wird alle 

Fragen aus diesem Abkommen und außerdem 
sonstige Fragen der Gleichwertigkeiten im Uni
versitätsbereichzu beraten und' den zuständigen 

. staatlichen Stellen Empfehlungen vorzulegen 
Hochschulcharakter im Sinne des Abkommens haben. Somit bezieht sich die Zuständigkeit 

haben in Österreich die in § 11 des Universitäts- dieser Ständigen Expertenkommission auf die 
Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 258/1975, ange- Fragen der Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse, 
führten Universitäten sowie die Kunsthoch- Gleichwertigkeit der Studienzeiten, Gleichwer
schulen und die Akademie der bildenden Künste tigkeit von akademischen Prüfungen, Gleich
in Wien, soweit sie das Allgemeine Hochschul- wertigkeit von Lehrveranstaltungen und die 
Studiengesetz und besondere Studiengesetze an- Gleichwertigkeit akademischer Grade und Stu
zuwenden haben, das heißt, daß in Rumänien dienabschlüsse. 
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